
 

 

Das Fördervorhaben dient dem Aufbau neuer Ausbildungsplätze nach § 2 Nr. 1a 
KHG und muss mindestens einen zusätzlichen Ausbildungskurs umfassen. 

Die Möglichkeit auf Einzelförderung kann gesteigert werden, 

 
 
wenn mit dem Fördervorhaben ein Aufbau von Ausbildungsplatzkapazitäten zur 
Ausbildung als Pflegefachmann- frau einhergeht und eine Kooperationen mit 
einem ehemaligen Fachseminar für Altenpflege besteht 
 
oder 
 
wenn mit dem Fördervorhaben ein Aufbau von Ausbildungsplatzkapazitäten in 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege einhergeht. 
 


